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Reise- und Warenlager-
Versicherung
‡  Vertrags- und Kundeninformationen

‡  Versicherungsbedingungen



Wichtige Hinweise 
zur Beantwortung 
der Antragsfragen

‡  Sämtliche im Antrag und in weiteren 
Schriftstücken gestellten Fragen müssen 
Sie vollständig und wahrheitsgemäß 
beantworten.

‡  Unrichtige oder unvollständige Angaben
 können uns berechtigen
– vom Vertrag zurückzutreten,
– zu kündigen,
– den Vertrag anzupassen
– oder ihn anzufechten.

‡  Dies kann dazu führen, dass Sie Ihren 
Anspruch auf die Versicherungsleistung 
ganz oder teilweise verlieren!

‡  Weitere Einzelheiten können Sie den in 
dieser Produktmappe enthaltenen 
Versicherungsbedingungen entnehmen.

Bitte überprüfen Sie daher alle Ihre Angaben 
auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
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[1] Laufzeit

Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer verlän-
gern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschwei-
gend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf eine 
Kündigung in Schriftform zugegangen ist. 

 [2] Zahlweise

Wird der Beitrag nicht jährlich gezahlt, so erheben wir auf jede Rate 
einen Zuschlag. Dieser beträgt bei halbjährlicher Zahlweise  3 %, bei 
vierteljähriger Zahlweise 5 % und bei monatlicher Zahlweise 7 %.

Monatliche Zahlung setzt voraus, dass der Beitrag auf Grund einer 
uns erteilten Ermächtigung monatlich von Ihrem Konto abgebucht 
werden kann. Entfällt diese Voraussetzung nachträglich, gilt viertel-
jährliche Zahlweise vereinbart.

[3] Einzugsermächtigung

Ich bin (Wir sind) bis auf Widerruf damit einverstanden, dass die 
Beiträge zu dem beantragten Versicherungsvertrag/zu den bean-
tragten Versicherungsverträgen von dem im Antrag angegebenen 
Konto eingezogen werden. Dies gilt auch für Ersatzverträge.

Das Konto muss bei Fälligkeit in der erforderlichen Höhe gedeckt 
sein, sonst kann das kontoführende Kreditinstitut die Einlösung 
verweigern und der Beitrag ist nicht rechtzeitig gezahlt. Ihr Versi-
cherungsschutz kann dadurch gefährdet sein. Kann der Beitrag aus 
Gründen, die Sie zu vertreten haben, nicht fristgerecht eingezogen 
werden oder widersprechen Sie einer berechtigten Einziehung von 
Ihrem Konto, so können wir Ihnen die daraus entstehenden Kosten 
in Rechnung stellen.

Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Da-
ten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurch-
führung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) 
ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur 
Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risi-
kos und der Ansprüche an andere Versicherer und/oder an den 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur 
Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese 
Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Ver-
trages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig bean-
tragten (Versicherungs-)Verträgen und bei künftigen Anträgen.

Ich willige ferner ein, dass die Unternehmen der Generali Deutsch-
land Gruppe meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
daten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den/
die für mich zuständigen Vermittler weitergeben, soweit dies der 
ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegen-
heiten dient.

Darüber hinaus willige ich ein, dass meine Vertrags- und Schaden-
daten – dies sind beispielsweise meine Angaben im Antrag, auch 
Gesundheitsdaten, versicherungstechnische Daten wie Vertragslauf-
zeit, Versicherungssumme oder Bankverbindung sowie erforderliche 
Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers oder Sachverständigen 
oder eines Arztes (u. a. Behandlungsberichte) – bei der Generali 
Deutschland Schadenmanagement GmbH zum Zwecke der Scha-
denbearbeitung verarbeitet, insbesondere an diese übermittelt und 
dort verwendet werden. Ferner willige ich ein, dass bei künftigen Ver-
sicherungsfällen meine Angaben zum Schaden und gegebenenfalls 
Angaben von Dritten auch bei der Generali Deutschland Schaden-
management GmbH geführt werden. Dies kann auch Gesundheits-
daten umfassen. Sofern Sie hiermit nicht einverstanden sind, 
vermerken Sie dies bitte im Antrag an der vorgesehenen 
Stelle. Dann werden Versicherungsfälle weiterhin von der Aachen-
Münchener Versicherung AG bearbeitet.

Gesundheitsdaten dürfen außerdem nur an Personen- und Rückver-
sicherer übermittelt werden; an Vermittler dürfen sie nur weiterge-
geben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.

Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich 
weiter ein, dass der/die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten darüber hinaus für Beratung und Betreu-
ung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen.

Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich in zumutbarer Weise von dem In-
halt des Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, 
das mir zusammen mit den Antragsunterlagen überlassen wird.

Nebenabreden

Vorläufiger Versicherungsschutz besteht nur bei besonderer schrift-
licher Zusage (Deckungszusage). 

Sonstige Nebenabreden sind nur verbindlich, wenn die Gesell-
schaft diese durch Aufnahme in den Versicherungsschein (Nach-
trag) genehmigt.

Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes durch handschriftliche 
Abänderung des Antrags ist nur dann verbindlich, wenn sie die 
Gesellschaft in den Versicherungsschein des endgültigen Versiche-
rungsvertrages aufnimmt.

FK 716-HE  0409
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§ A1 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Fol-
gen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des 
Einmal- oder Erstbeitrages  

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen in Ziffer 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt. 

2 Fälligkeit des ersten oder des einmaligen Beitrages

 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 
Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht 
vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versi-
cherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der 
erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen.

 Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erster Beitrag.

3 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach 
Ziffer 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann 
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zah-
lung nicht bewirkt ist.

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4 Leistungsfreiheit des Versicherers

 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht zu dem nach Ziffer 2 maßgebenden Fälligkeits-
zeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung 
des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch 

gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffäl-
ligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge 
der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.

 Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ A2 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 

1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Ge-
fahrumständen

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrum-
stände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform 
gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellt.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 a) Vertragsänderung

  Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag 
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden 
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

  Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den 

Teil A – Allgemeiner Teil
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Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kün-
digen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b)  Rücktritt und Leistungsfreiheit

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Ziffer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt.

  Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist 
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
wenn der  Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen abgeschlossen hätte.

  Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die 
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand 
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet.

 c)  Kündigung

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Ziffer 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer 
hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen.

 d)  Ausschluss von Rechten des Versicherers

  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe 
a)), zum Rücktritt (siehe b)) und zur Kündigung (siehe 
c)) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer 
den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die un-
richtige Anzeige kannte.

 e)  Anfechtung

  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Ziffer 2 a)), zum 
Rücktritt (siehe Ziffer 2 b)) oder zur Kündigung (siehe Ziffer 
2 c)) muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die 
er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträg-
lich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren 
Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung 
der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die 
das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4 Rechtsfolgenhinweis

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Ziffer 2 a)), zum 
Rücktritt (siehe Ziffer 2 b)) und zur Kündigung (siehe Ziffer 
2 c)) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen 
hat.

5 Vertreter des Versicherungsnehmers

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Ziffer 1 
und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters 
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann 
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder 

dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe 
Ziffer 2 a)), zum Rücktritt (siehe Ziffer 2 b)) und zur Kündi-
gung (siehe Ziffer 2 c)) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren 
nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, 
die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft 
sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder 
sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt hat.

§ A3 Gefahrerhöhung 

1 Begriff der Gefahrerhöhung

 a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe 
der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die 
tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert wer-
den, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine 
Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertig-
te Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher 
wird.

 b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht 
nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand ändert nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

 c) Eine Gefahrerhöhung nach Ziffer 1 a) liegt nicht vor, 
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder 
nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

2 Pflichten des Versicherungsnehmers

 a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

 b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass 
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine 
Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so 
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

 c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss 
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich 
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer

 a) Kündigungsrecht des Versicherers

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 
nach Ziffer 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos 
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

  Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann 
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

  Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fäl-
len nach Ziffer 2 b) und Ziffer 2 c) bekannt, kann er den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen.

 b) Vertragsänderung

  Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag 
verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr 
ausschließen.

  Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen.
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4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-
anpassung nach Ziffer 3 erlöschen, wenn diese nicht in-
nerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der 
Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand 
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestan-
den hat.

5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

 a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach 
Ziffer 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen.

 b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 2 b) und 2 
c) ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen 
sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. 
Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahr-
lässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. 
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu 
dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, 
bekannt war.

 c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

 – soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Ein-
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war oder

 – wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

 – wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Bei-
trag verlangt.

§ A4 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei 
und nach Eintritt des Versicherungsfalles 

1 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungs-
falles

 a) Der Versicherungsnehmer oder Versicherte hat bei Ein-
tritt des Versicherungsfalles

 – nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen;

 – dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. 
auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen;

 – Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung - ggf. auch mündlich oder te-
lefonisch -  einzuholen, wenn die Umstände dies 
gestatten, u. a. bei Einschaltung eines Havariekom-
missares;

 – Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu 
befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Wei-
sungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflicht-
gemäßem Ermessen zu handeln;

 – Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

 – dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen;

 – das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen 
durch den Versicherer oder von ihm beauftragten 
Havariekommissar freigegeben worden sind. Sind 
Veränderungen unumgänglich, sind das Schaden-
bild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch 
Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Be-
sichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

 – soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  
Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu ertei-
len, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder 
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers 
erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursa-
che und Höhe des Schadens und über den Umfang 
der Entschädigungspflicht zu gestatten;

 – unverzüglich nach Beendigung von Transporten zu 
prüfen, ob ein Schaden eingetreten ist;

 – Transportunternehmen

  –  zu gemeinsamer Schadenbeseitigung aufzufor-
dern,

  –  um eine Bescheinigung des Schadens zu ersu-
chen,

  –  schriftlich haftbar zu machen, und zwar bei 
äußerlich erkennbaren Schäden vor Abnahme 
des Ausstellungsgutes und bei äußerlich nicht 
erkennbaren Schäden unverzüglich nach deren 
Entdeckung, spätestens innerhalb der Reklama-
tionsfristen des betreffenden Beförderungsun-
ternehmens;

 – schon bei Verdacht eines Schadens keine reine 
Empfangsquittung zu geben, es sei denn, unter 
schriftlichem Protest auf der Empfangsquittung;

 – Ersatzansprüche gegen Dritte sicherzustellen, ins-
besondere Reklamationsfristen festzustellen und 
einzuhalten. Die Reklamationsfristen betragen bei 
äußerlich nicht erkennbaren Schäden, beginnend 
mit der Abnahme,

  – bei der Post- und Paketdiensten 24 Stunden,

  – bei Lagerhaltern und Spediteuren 4 Tage,

  –  bei allen übrigen Transportunternehmen 7 Tage;

 – vom Versicherer angeforderte Belege und Un-
terlagen (z. B. Geschäftsbücher oder sonstige 
Unterlagen wie Wareneingangs- und Warenaus-
gangsbücher sowie Inventuren, Bilanzen, Reise-
lagerverzeichnisse etc. und für Transportschäden 
die Beförderungspapiere im Original, schriftl. Ab-
tretungserklärung, Bescheinigung des Transport-
unternehmens) beizubringen, deren Beschaffung 
ihm billigerweise zugemutet werden kann und ein 
vom Versicherungsnehmer unterschriebenes Ver-
zeichnis aller abhanden gekommenen, zerstörten 
oder beschädigten Sachen. Der Versicherungswert 
der Sachen oder der Anschaffungspreis und das An-
schaffungsjahr sind anzugeben;

 b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Ver-
sicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegen-
heiten nach a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies 
nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen 
möglich ist.

2 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

 a) Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 1 vom Versiche-
rungsnehmer arglistig oder vorsätzlich verletzt, so ist 
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen.

 b) Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur 
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer 
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nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

 c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Auf-
klärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

§ A5 Folgebeitrag 

1 Fälligkeit 

 a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt 
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

 b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitraumes bewirkt ist.

2 Schadenersatz bei Verzug

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz 
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu ver-
langen.

3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

 a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen 
Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang 
der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). 
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer 
je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages, der 
Zinsen und der Kosten im Einzelnen beziffert und au-
ßerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und 
Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten 
Zahlung hinweist.

 b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der 
Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei.

 c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, 
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der 
geschuldeten Beträge in Verzug ist.

  Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf 
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu die-
sem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist 
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrück-
lich hinzuweisen. 

4 Zahlung des Beitrages nach Kündigung

 Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, 
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, 
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leis-
tet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers 
(Ziffer 3 b)) bleibt unberührt.

§ A6 Lastschriftverfahren 

1 Pflichten des Versicherungsnehmers

 Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende 
Deckung des Kontos zu sorgen.

2 Änderung des Zahlungsweges

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein 
oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsver-
such, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer 

berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kün-
digen. Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzu-
weisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die 
ausstehenden Beiträge und zukünftigen Beiträge selbst zu 
übermitteln. Durch die Banken erhobene Bearbeitungsge-
bühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ A7 Ratenzahlung 

 Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden 
Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als ge-
stundet.

 Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode 
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit 
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn 
eine Entschädigung fällig wird.

§ A8 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

1 Allgemeiner Grundsatz

 a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versi-
cherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil 
des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem 
der Versicherungsschutz bestanden hat.

 b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag 
zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden 
wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interes-
ses Kenntnis erlangt hat. 

2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse

 a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine 
Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu wi-
derrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages 
zu erstatten.  Voraussetzung ist, dass der Versicherer 
in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die 
Rechtsfolgen des Widerrufes und den zu zahlenden Be-
trag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zuge-
stimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der 
Widerrufsfrist beginnt.

  Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr 
gezahlten Beiträge zu erstatten; dies gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

 b)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer 
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt 
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung zu.

  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste 
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht 
dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr 
zu.

 c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so 
steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklärung zu.

 d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das 
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

  Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes 
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
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Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall 
der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den 
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt.

§ A9 Dauer und Ende des Vertrages 

1 Dauer

 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angege-
benen Zeitraum abgeschlossen.

2 Stillschweigende Verlängerung

 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht 
einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 
zugegangen ist.

3 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

 Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom 
Versicherungsnehmer gekündigt werden.

 Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres 
zugehen.

4 Form der Kündigung

 Die Kündigung muss in Schriftform erfolgen.

5 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt.

§ A10 Kündigung nach einem Versicherungsfall 

1 Kündigungsrecht

 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Sie 
muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat 
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zu-
gegangen sein.

2 Kündigung durch Versicherungsnehmer

 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam 
wird.

3 Kündigung durch Versicherer

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

4 Form der Kündigung

 Die Kündigung nach Ziffer 2 oder Ziffer 3 ist in Schriftform 
zu erklären. 

§ A11 Ersatzansprüche 

1 Übergang von Ersatzansprüchen

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch 
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er 
bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es 
sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verur-
sacht.

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter 

Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ A12 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1 Fälligkeit der Entschädigung

 a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruches abgeschlossen sind.

 b) Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung 
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist.

2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteiles

 Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom 
Versicherer nach Ziffer 1 b) geleisteten Entschädigung ver-
pflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des 
Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist. 

3 Verzinsung 

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

 a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird 
– seit Anzeige des Schadens zu verzinsen. 

 b) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent, soweit nicht aus einem 
anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist. 

 c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig.

4 Hemmung

 Bei der Berechnung der Fristen nach Ziffer 1, 3 a) ist der 
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschul-
dens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht 
ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5 Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

 b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren 
gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Reprä-
sentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch 
läuft.

§ A13 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versi-
cherungsfalles

 a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei.

  Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräf-
tiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver-
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche 
Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

 b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob 
fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, sei-
ne Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen.
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2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

 Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, 
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig 
über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Ent-
schädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen 
versucht.

 Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ A14 Überversicherung, mehrere Versicherer 

1 Überversicherung

 a) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des ver-
sicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Ver-
sicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, 
dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versi-
cherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt 
wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für 
die Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend, den der 
Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag 
von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen wor-
den wäre.

 b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangt.

2 Mehrere Versicherer

 a) Anzeigepflicht

  Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer 
die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In 
der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Ver-
sicherungssumme anzugeben.

 b) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

  Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
nach a) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versiche-
rer unter den in § A2 Ziffer 2 beschriebenen Vorausset-
zungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder 
teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, 
wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

 c) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversiche-
rung

 – Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die 
Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder übersteigt aus anderen Gründen 
die Summe der Entschädigungen, die von jedem 
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt 
eine Mehrfachversicherung vor.

 – Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuld-
ner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzu-
kommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem 
Vertrage obliegt. Der Versicherungsnehmer kann 
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm 
entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn die Verträge bei demselben Versi-
cherer bestehen.

  Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versi-
cherte aus anderen Versicherungsverträgen Ent-
schädigung für denselben Schaden, so ermäßigt 
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag 
in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Ver-
trägen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Ge-
samtbetrag der Versicherungssummen, aus denen 
die Beiträge errechnet wurde, nur in diesem Vertrag 
in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinba-
rung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich 

der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre.

 – Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversi-
cherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag 
nichtig.

  Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangt.

 d) Beseitigung der Mehrfachversicherung

 – Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch 
den die Mehrfachversicherung entstanden ist, oh-
ne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachver-
sicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der 
später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die 
Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Min-
derung des Beitrages auf den Teilbetrag herabge-
setzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht 
gedeckt ist.

  Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabset-
zung der Versicherungssumme und Anpassung des 
Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu 
dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

 – Die Regelungen nach Ziffer 2 d) Absatz 1 sind auch 
anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung da-
durch entstanden ist, dass nach Abschluss der meh-
reren Versicherungsverträge der Versicherungswert 
gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren 
Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einver-
nehmen der Versicherer geschlossen worden, kann 
der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige 
Herabsetzung der Versicherungssummen und der 
Beiträge verlangen.  

§ A15 Sachverständigenverfahren 

1 Feststellung der Schadenhöhe

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein solches 
Sachverständigenverfahren können der Versicherer und der 
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2 Weitere Feststellungen

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3 Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der 
zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann 
ihn die auffordernde Partei durch das für den Schaden-
ort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung durch den Versicherer ist der Versicherungs-
nehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in 
einem ähnlichen Verhältnis steht.

 c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn 
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als 
Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für 
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die Benennung eines Obmannes durch die Sachverstän-
digen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird 
der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4 Feststellung

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthal-
ten:

 a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstör-
ten und beschädigten versicherten Sachen sowie deren 
nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden 
Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles;

 b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

 c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;

 d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kos-
ten;

 e) bei Kunstgegenständen oder Antiquitäten den ermit-
telten Gesund- oder Krankwert des Ausstellungsgegen-
standes.

5 Verfahren nach Feststellung

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der 
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versi-
cherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet 
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch 
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Gren-
zen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien 
gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn 
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser 
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die 
Entschädigung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese 
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können 
oder wollen oder sie verzögern.

6 Kosten

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Par-
tei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7 Obliegenheiten

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ A16 Versicherung für fremde Rechnung 

1 Rechte aus dem Vertrag

 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch 
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte 
den Versicherungsschein besitzt.

2 Zahlung der Entschädigung

 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an 
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass 
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der 
Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit 
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3 Kenntnis und Verhalten

 a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei 
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kennt-
nis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichti-
gen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungs-
nehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der 
Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 

und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen las-
sen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-
rungsnehmers ist.

 b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung 
des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht 
zumutbar war.

 c)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-
rer nicht darüber informiert hat.

§ A17 Repräsentanten 

 Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das 
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ A18 Verjährung 

 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubi-
ger von den Anspruch begründenden Umständen und der 
Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der 
in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers 
beim Anspruchsteller nicht mit. 

§ A19 Zuständiges Gericht 

1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermitt-
ler

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der 
Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zu-
ständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit 
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlas-
sung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend 
machen.

2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 

§ A20 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegen-
zunehmen betreffend

 a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages,

 b) eines bestehenden Versicherungsverhältnisses ein-
schließlich dessen Beendigung,

 c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss 
des Vertrages und während des Versicherungsverhält-
nisses.

2 Erklärungen des Versicherers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.



14

gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den 
Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenü-
ber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen nach Ziffer 2 entsprechend Anwendung.

§ A22 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zah-
lungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang 
mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versiche-
rungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschrän-
kung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur 
gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei 
der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober 
Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ A21 Anzeigen, Willenserklärungen 

1 Form

 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit 
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die 
für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, 
die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmit-
telbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform 
abzugeben.

 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständige bezeichnete Verwaltung 



15

Verzeichnis der Paragraphen

§ B1 Versicherte Sachen und Gefahren

§ B2 Ausschlüsse

§ B3 Geltungsbereich

§ B4 Umfang des Versicherungsschutzes

§ B5 Höchsthaftungssummen (Entschädigungsgrenzen)

§ B6 Versicherte und nicht versicherte Kosten

§ B7 Versicherungswert

§ B8 Entschädigungsberechnung, Versicherungssumme, Unterversicherung

§ B9 Wiederherbeigeschaffte Sachen

§ B10 Besondere Gefahrerhöhungen und Obliegenheiten zur Gefahrverhütung oder Gefahrverminderung (Sicherheitsvorschriften)

§ B11 Veräußerung der versicherten Sache und deren Rechtsfolgen

§ B12 Kraftfahrzeug-Sonderbestimmungen

§ B13 Besondere Bestimmungen für den Reiselagerbegleiter

§ B1 Versicherte Sachen und Gefahren 

1 Versicherte Sachen

 Die Versicherung erstreckt sich, sofern im Versicherungsver-
trag vereinbart, auf:

 a) Rohmaterialien sowie Halb- und Fertigfabrikate des 
Edelstein-, Juwelier- und Uhrengewerbes im geschäft-
lichen Bereich, gleichgültig, ob sie Eigentum des Versi-
cherungsnehmers sind oder ihm zum Verkauf, zur Ver-
wahrung oder zu einem anderen geschäftlichen Zweck 
anvertraut wurden und

 – für die der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt

 oder

 – hinsichtlich deren der Versicherungsnehmer sich in 
Bezug auf eine Versendung, ohne dass er die Gefahr 
trägt, vor der Versendung einem Dritten gegenüber 
zur Versicherung verpflichtet hat;

 b) Bargeld, Schecks und Wechsel im geschäftlichen Be-
reich;

 c) Behältnisse zum Aufbewahren der Reiselager.

2 Versicherte Gefahren 

 a) Der Versicherer trägt mit Ausnahme der in § B2 genann-
ten Ausschlüsse alle Gefahren, denen die versicherten 
Sachen während der Dauer der Versicherung ausge-
setzt sind. 

 b) Versicherungsschutz besteht gegen Verlust, Beschädi-
gung oder Zerstörung der versicherten Sachen als Fol-
ge einer versicherten Gefahr.

§ B2 Ausschlüsse

1 Ausgeschlossene Gefahren

 Ausgeschlossen sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen die Gefahren

 a) des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereig-
nisse und solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand 
aus der feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen 
sowie aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen 
als Folge einer dieser Gefahren ergeben; 

 b) von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen 
oder politischen Gewalthandlungen, unabhängig von 
der Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr und 
sonstigen bürgerlichen Unruhen; 

 c) der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Ein-
griffe von Hoher Hand; 

 d) aus der Verwendung von chemischen, biologischen, 
biochemischen Substanzen oder elektromagnetischen 
Wellen als Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung, 
und zwar ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ur-
sachen; 

 e) der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung;

 f) des Abhandenkommens durch Verlieren, Liegen, Ste-
hen, Hängen lassen oder Vergessen.

2 Ausgeschlossene Schäden 

 Ausgeschlossen sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden verursacht durch

 a) natürliche Beschaffenheit oder Abnutzung, Bearbei-
tung;

 b) Fehlen oder Mängel handelsüblicher Verpackung, un-
genügende oder falsche Anschrift;

 c) Nichtbeachtung der Bestimmungen von Beförderungs-
unternehmen oder behördlicher Vorschriften;

 d) Verzögerung in der Beförderung oder Auslieferung;

 e) bestimmungsgemäßes Tragen;

 f) Teilnahme an Ausstellungen, Messen und Modeschau-
en;

 g) Unterschlagung, Betrug, Untreue, es sei denn, dass sol-
che Schäden im Gewahrsam von Transportunterneh-
men, amtlichen Aufbewahrungsstellen, Zollämtern, 
Banken, Hotels oder amtlichen bzw. Hotel-Gepäckträ-
gern eingetreten sind;

 h) vorsätzliche Handlungen von Personen, die mit dem 
Versicherungsnehmer oder einem Reiselagerbegleiter 
in häuslicher Gemeinschaft leben oder bei einem von 
ihnen wohnen;

 i) vorsätzliche Handlungen von Arbeitnehmern des Ver-
sicherungsnehmers oder des Reiselagerbegleiters, es 
sei denn, dass der Verlust, die Beschädigung oder die 
Zerstörung nur zu einer Zeit vorbereitet und begangen 
worden sind, zu der die Betriebsräume für die Arbeit-
nehmer geschlossen waren;

 j) Fehlmengen, die bei Inventuren, Bestandskontrollen 
etc. festgestellt werden, es sei denn, dass ein Diebstahl 
bewiesen werden kann;

 k) Oxydation, Rost, Bruch, Verbiegen, Verbeulen, Ver-
schrammen während der Aufbewahrung in den eige-
nen Geschäftsräumen des Versicherungsnehmers, es 
sei denn, diese Schäden sind unmittelbar Folge von 
Brand, Blitzschlag, Explosion, Flugzeugabsturz, Dieb-
stahl, Raub, Wasser oder höherer Gewalt;

Teil B – Besonderer Teil



16

 l) kaufmännische Risiken wie Zahlungsunfähigkeit, Zah-
lungsunwilligkeit, Konjunkturverlust, Gewinnentgang.

3 Beweis einer versicherten Gefahr oder eines Schadens

 Ist der Beweis für das Vorliegen einer dieser Gefahren oder 
Schäden nicht zu erbringen, so genügt für den Ausschluss 
der Haftung des Versicherers die überwiegende Wahr-
scheinlichkeit, dass der Schaden auf eine dieser Gefahren 
zurückzuführen ist.

§ B3 Geltungsbereich 

1 Geltungsbereich

 a) Versicherungsschutz besteht innerhalb des im Versiche-
rungsvertrag vereinbarten Geltungsbereiches, jedoch 
für Bezüge und Versendungen nur, wenn Abgangs- und 
Bestimmungsort innerhalb dieses Geltungsbereiches 
liegen.

 b) Für Transporte mit dem eigenen Kraftfahrzeug (Versiche-
rungsnehmer, Angestellte, Reiselagerbegleiter) besteht 
nur Versicherungsschutz innerhalb Deutschlands.

 c) Änderungen sowie Erweiterungen des vereinbarten 
Geltungsbereiches müssen im Versicherungsvertrag 
vereinbart werden.

§ B4 Umfang des Versicherungsschutzes

1 Versicherungsschutz innerhalb und außerhalb der Ge-
schäftsräume

 Versicherungsschutz für versicherte Sachen besteht, sofern 
im Versicherungsvertrag vereinbart, während der

 a) Verkaufsverhandlungen in den eigenen Geschäftsräu-
men und bei Dritten;

 b) Unterbringung in eigenen und in fremden Geschäfts-
räumen, in Banken, in Hotels oder anderen Beherber-
gungsstätten, in den Wohnungen der Reiselagerbeglei-
ter sowie in eigenen und in fremden Wohnungen (siehe 
Ziffer 3);

 c) Ausstellungen in Schaufenstern, Vitrinen und Schaukäs-
ten eigener und fremder Geschäftsräume;

 d) Mitführung auf Geschäftsreisen und Geschäftsgängen 
im PKW, per Bahn, Schiff, Flugzeug, öffentlichen Ver-
kehrsmitteln und zu Fuß;

 e) Beförderung durch Transportunternehmen einschließ-
lich An- und Abtransport durch firmeneigenes Perso-
nal gemäß den im Versicherungsvertrag vereinbarten 
Maxima- und Beförderungsbestimmungen. Bei Ver-
sendungen für die der Versicherungsnehmer nicht die 
Gefahr trägt, hinsichtlich deren er sich aber zur Versi-
cherung verpflichtet hat (§ B1 Ziffer 1 a) zweiter Auf-
zählungsstrich) ist die Beförderung beendet, sobald die 
versicherten Sachen am Ablieferungsort an die Stelle 
gebracht sind, die der Empfänger bestimmt hat (Ab-
lieferungsstelle), oder mit dem Ablauf von zehn Tagen, 
nachdem der Empfänger davon benachrichtigt wurde, 
dass die versicherten Sachen abholbereit liegen. Der 
frühere Zeitpunkt ist maßgebend;

 f) Aufbewahrung gegen Empfangsschein bei amtlichen 
Aufbewahrungsstellen, Zollämtern, in Hotels oder an-
deren Beherbergungsstätten.

2 Bargeld, Schecks und Wechsel

 Bargeld, Schecks und Wechsel sind nur versichert, während 
sie sich in der sicheren persönlichen Obhut des Versiche-
rungsnehmers oder eines Angestellten oder in den eigenen 
Geschäftsräumen mindestens unter Verschluss in einem 
mehrwandigen Stahlschrank befinden.

 Änderungen oder Erweiterungen müssen im Versicherungs-
vertrag vereinbart werden.

3 Aufbewahrung des Reiselagers oder sonstiger versicherter 
Sachen in einer Wohnung

 Versicherungsschutz in der Wohnung des Versicherungs-
nehmers oder des Reiselagerbegleiters gemäß Ziffer 1 b) 
besteht nur während der ständigen Anwesenheit oder der 

Anwesenheit einer beauftragten volljährigen Person in den 
Räumen in denen sich das Reiselager befindet.

 In sonstigen Fällen besteht nur Versicherungsschutz, wenn 
sich das Reiselager oder die sonstigen versicherten Sachen 
in einem verschlossenen und im Versicherungsvertrag ver-
einbarten Wertbehältnis befindet.

4 Kraftfahrzeug-Sonderbestimmungen

 Werden versicherte Sachen oder Reiselager im Kraftfahr-
zeug mitgeführt, gelten die Bestimmungen gemäß § B12, 
sofern dies im Versicherungsvertrag vereinbart wurde.

§ B5 Entschädigungsgrenzen

1 Entschädigungsgrenzen

 a) Der Versicherer haftet nur bis zu den im Versicherungs-
vertrag vereinbarten, einzelnen Entschädigungsgren-
zen.

  Sind in einem Versicherungsfall die Voraussetzungen 
mehrerer Entschädigungsgrenzen gegeben, so ist der 
niedrigere Betrag maßgebend. Die für Raub vereinbarte 
Entschädigungsgrenze hat stets Vorrang.

 b) Die folgenden Entschädigungsgrenzen sind verein-
bart:

 – für Bezüge und Versendungen je nach Versandart 
die Entschädigungsgrenzen gemäß den Vereinba-
rungen im Versicherungsvertrag;

 – für das unbeaufsichtigte Zurücklassen versicherter 
Sachen im verschlossenen Kraftfahrzeug gelten 
die Kraftfahrzeug-Sonderbestimmungen gemäß § 
B12.

 – die im Versicherungsvertrag unter „Aufstellung der 
Gesamt-Versicherungssumme und weiteren Maß-
nahmen“ vereinbarten Entschädigungsgrenzen.

 Änderungen oder Erweiterungen müssen im Versicherungs-
vertrag gesondert schriftlich vereinbart werden.

§ B6 Versicherte und nicht versicherte Kosten 

1 Kosten zur Abwendung und Minderung des Schadens 

 a) Versichert sind Kosten, auch erfolglose, die der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles 
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung 
des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf 
Weisung des Versicherers macht.

 b) die Kosten der Sicherung oder Umladung sowie die 
Mehrkosten der Weiterbeförderung infolge eines Versi-
cherungsfalles, soweit der Versicherungsnehmer sie nach 
den Umständen für geboten halten durfte oder soweit er 
sie gemäß den Weisungen des Versicherers aufwendet.

 c) Macht der Versicherungsnehmer Kosten, um einen un-
mittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwen-
den oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, 
so leistet der Versicherer Kostenersatz nur, wenn diese 
Kosten bei einer nachträglichen objektiven Betrach-
tung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich 
waren oder die Kosten auf Weisung des Versicherers 
erfolgten.

 d) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a), b)  und c) ent-
sprechend kürzen.

 e) Der Ersatz dieser Kosten und die sonstige Entschädi-
gung betragen zusammen höchstens die Versiche-
rungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch 
nicht, soweit Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind.

 f) Nicht versichert sind Kosten für Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen 
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese 
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden. 

 g) Der Versicherer hat den für die Kosten erforderlichen 
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzu-
schießen. 
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2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

 a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die 
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von 
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
ständen nach geboten waren.

  Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständi-
gen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur 
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet 
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

 b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend 
kürzen. 

§ B7 Versicherungswert

1 Versicherungswert 

 Als Versicherungswert gilt 

 a) für den Warenbestand, für Rohstoffe und Behältnisse für 
Reiselager:

  der Wiederbeschaffungspreis;

 b) für in Arbeit befindliche und fertig gestellte Erzeug-
nisse:

  die Kosten der Wiederherstellung für Waren gleicher 
Güte und Beschaffenheit, abzüglich aller ersparten Kos-
ten; maßgebend sind die Preise am Tage des Versiche-
rungsfalles;

 c) für an Dritte verkaufte Gegenstände:

  der Rechnungspreis;

 d) für zur Reparatur oder Schätzung übernommene Ge-
genstände:

  der Wiederbeschaffungspreis;

 e) für in Kommission, zur Auswahl oder Ansicht übernom-
menen Gegenstände:

  der Rechnungspreis, zuzüglich Fracht bzw. Porto und 
evtl. bezahlter Zoll. 

§ B8 Entschädigungsberechnung, Versicherungssum-
me, Unterversicherung 

1 Entschädigungsberechnung

 Der Versicherer ersetzt bis zu der vereinbarten Gesamt-Ver-
sicherungssumme und begrenzt auf die vereinbarten Ent-
schädigungsgrenzen

 a) für abhanden gekommene und zerstörte Sachen den 
Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles;

 b) für beschädigte Sachen die notwendigen Reparaturkos-
ten und gegebenenfalls eine verbleibende Wertminde-
rung, höchstens jedoch den Versicherungswert unmit-
telbar vor Eintritt des Versicherungsfalles.

  Entschädigung wird nicht geleistet, soweit sie aus 
einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht wer-
den kann.

2 Versicherungssumme

 Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und 
Versicherungsnehmer im einzelnen vereinbarte Betrag, der 
dem Versicherungswert (siehe § B7) entsprechen soll.

3 Unterversicherung

 a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falles (Unterversicherung), so wird die Entschädigung 
(siehe Ziffer 1) in dem Verhältnis von Versicherungs-
summe zum Versicherungswert nach folgender Berech-
nungsformel gekürzt: 

  Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der 
Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert.

  Entsprechendes gilt für die Berechnung versicherter 
Kosten nach § B6 Ziffer 1 und Ziffer 2.

  Die Unterversicherungsberechnung findet jedoch keine 
Anwendung, falls gemäß c) auf den Einwand der Unter-
versicherung verzichtet wird.

 b) Sofern Positionen mit separaten Versicherungssummen 
vereinbart sind, so ist a) auf jede einzelne Position anzu-
wenden.

 c) Auf den Einwand der Unterversicherung wird verzich-
tet, wenn zurzeit des Eintritts des Versicherungsfalles 
der Versicherungswert der versicherten Sachen die 
Gesamt-Versicherungssumme um nicht mehr als 10 % 
übersteigt.

§ B9 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1 Anzeigepflicht

 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermit-
telt, hat der Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies 
nach Kenntniserlangung dem Vertragspartner unverzüglich 
in Textform anzuzeigen.

2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält 
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache 
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung 
stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Entschä-
digung zurückzugeben.

3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

 a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres 
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der 
Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzu-
zahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung 
zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahl-
recht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer 
schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; 
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht 
auf den Versicherer über.

 b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die 
bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert 
ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behal-
ten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. 
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach 
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versiche-
rers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die 
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich 
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös ab-
züglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den 
Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsge-
mäßen Entschädigung entspricht.

4 Beschädigte Sachen

 Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann 
der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschä-
digung in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen 
oder behalten, wenn die Sachen nach Ziffer 2 oder Ziffer 3 
bei ihm verbleiben.

5 Gleichstellung

 Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich 
den Besitz wieder zu verschaffen.

6 Übertragung der Rechte

 Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurück-
erlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem 
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen 
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen 
zustehen.
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§ B10 Besondere Gefahrerhöhungen und Obliegenheiten 
zur Gefahrverhütung oder Gefahrverminderung 
(Sicherheitsvorschriften) 

1 Besondere Gefahrerhöhungen

 Eine Gefahrerhöhung (siehe § A3 [Allgemeiner Teil]) liegt 
für die Gefahr Einbruchdiebstahl insbesondere vor, wenn

 a) an dem Gebäude, in dem der Versicherungsort liegt, 
oder an einem angrenzenden Gebäude Bauarbeiten 
durchgeführt, Gerüste errichtet oder Seil- oder andere 
Aufzüge angebracht werden;

 b) Räumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den 
Versicherungsort angrenzen, dauernd oder vorüberge-
hend nicht mehr benutzt werden;

 c) der Betrieb dauernd oder vorübergehend, z. B. wäh-
rend der Betriebsferien, stillgelegt wird;

 d) neben den versicherten Reiselagern weitere nicht im 
Rahmen dieses Versicherungsvertrages versicherte Rei-
selager mitgeführt werden;

 e) Sicherungen beseitigt oder vermindert werden, die er-
gänzend zu den vorausgesetzten Verschlüssen bei An-
tragstellung vorhanden waren oder im Versicherungs-
vertrag zusätzlich vereinbart worden sind.

2 Obliegenheiten zur Gefahrverhütung oder Gefahrvermin-
derung (Sicherheitsvorschriften)

 Der Versicherungsnehmer hat 

 a) alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versiche-
rungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu 
beachten;

  Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die 
zuständige Behörde in Textform zugestimmt hat, be-
einträchtigen die Entschädigungspflicht nicht;

 b) die Kraftfahrzeug-Sonderbestimmungen, die Besonde-
ren Bestimmungen für den Reiselagerbegleiter (§§ B12 
und B13) sowie die Vorschriften der Beförderungsun-
ternehmen und die Maxima- und Beförderungsbestim-
mungen im Versicherungsvertrag einzuhalten;

 c) alle Geschäftsbücher und sonstige Geschäftsunterlagen 
(z. B. Wareneingangs- und Warenausgangsbücher, In-
venturen, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen) 
sowie die Reiselagerverzeichnisse nach den Grundsät-
zen der ordnungsgemäßen Buchhaltung in Überein-
stimmung mit dem handels- und steuerrechtlichen 
Vorschriften zu führen. Alle Geschäftsvorfälle sind un-
verzüglich fortlaufend zu verbuchen;

 d) dem Versicherer einen Geschäftsraum- oder Wohnungs-
wechsel unverzüglich anzuzeigen;

 e) bei allen Handlungen die Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes dieses Geschäftszweiges wahrzunehmen 
und zu berücksichtigen, dass ein besonderes Bedürfnis 
nach Sicherheit für die versicherten Sachen besteht;

 f) dem Versicherer, sofern er für versicherte Sachen eine wei-
tere Versicherung nimmt, den anderen Versicherer und die 
Versicherungssumme unverzüglich schriftlich mitzuteilen;

 g) für Schäden durch Einbruchdiebstahl, Diebstahl und 
Abhandenkommen 

  alle neben den für die Entschädigungsgrenzen vor-
ausgesetzten Verschlüssen bei Antragstellung vorhan-
denen und zusätzlich vereinbarten Sicherungen voll 
gebrauchsfähig zu erhalten und zu betätigen, insbeson-
dere die Geschäftsräume außerhalb der Geschäftszeit 
verschlossen zu halten;

 h) für Schäden durch Leitungswasser

 – alle wasserführenden Anlagen stets in ordnungs-
gemäßem Zustand zu erhalten; Störungen, Män-
gel oder Schäden an diesen Anlagen unverzüglich 
beseitigen zu lassen und notwendige Neubeschaf-
fungen oder Änderungen dieser Anlagen unverzüg-
lich durchzuführen;

 – während der kalten Jahreszeit Maßnahmen gegen 
Frost durchzuführen. Alle Gebäude und Gebäudeteile 

zu beheizen und dies genügend häufig zu kontrol-
lieren, oder dort alle wasserführenden Anlagen und 
Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und ent-
leert zu halten;

 – nicht benutzte Gebäude oder Gebäudeteile ge-
nügend häufig zu kontrollieren oder dort alle 
wasserführenden Anlagen und Einrichtungen ab-
zusperren, zu entleeren und entleert zu halten;

 – in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen 
mindestens zwölf cm oder mindestens eine ver-
einbarte andere Höhe über dem Fußboden zu la-
gern.

 j) sofern in den versicherten Räumlichkeiten eine Ein-
bruchmeldeanlage vorhanden ist,

 – die Einbruchmeldeanlage nach den Vorschriften des 
Herstellers zu bedienen und stets in voll gebrauchs-
fähigem Zustand zu erhalten;

 – die Einbruchmeldeanlage jeweils scharf zu schalten, 
solange die Arbeit in dem Betrieb ruht; vertragliche 
Abweichungen bedürfen der Schriftform;

 – die Einbruchmeldeanlage durch eine Errichterfirma 
vierteljährlich inspizieren und jährlich warten zu las-
sen;

 – Störungen, Mängel oder Schäden unverzüglich 
durch eine Errichterfirma beseitigen zu lassen;

 – während jeder Störung oder Gebrauchsunfähigkeit 
der Einruchmeldeanlage die versicherten Räumlich-
keiten durch eine volljährige Person beaufsichtigen 
zu lassen;

 – Änderungen an der Einbruchmeldeanlage nur 
durch eine Errichterfirma vornehmen und dabei 
ausschließlich Teile und Geräte des im Versiche-
rungsvertrag genannten Systems verwenden zu 
lassen;

 – dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die 
Überprüfung der Einbruchmeldeanlage durch die 
VdS Schadenverhütung GmbH zu gestatten;

 – bei Aufschaltung der EMA auf ein Wach- und Si-
cherheitsunternehmen Änderungen der verein-
barten Interventionsmaßnahmen dem Versicherer 
unverzüglich mitzuteilen.

  Handelt es sich bei der vorhandenen Einbruchmelde-
anlage um eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanla-
ge, sind die vorangenannten Maßnahmen durch eine 
VdS-anerkannte Errichterfirma oder einem VdS-aner-
kannten Wach- und Sicherheitsunternehmen vorneh-
men zu lassen.

3 Reiselagerbegleiter

 Für das Verhalten der Reiselagerbegleiter gelten außerdem 
die Vorschriften der Besonderen Bestimmungen für Reise-
lagerbegleiter gemäß § B13.

4 Rechtsfolgen der Verletzung

 a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit nach Ziffer 2, so kann der 
Versicherer innerhalb eines Monats nachdem er von 
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos 
kündigen.

  Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig 
verletzt hat. 

 b) Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 2 arglistig oder vor-
sätzlich verletzt, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen.

  Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur 
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer 
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nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

5 Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Repräsentan-
ten

 Bezüglich der Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des 
Repräsentanten gelten die Bestimmungen des § A17 [All-
gemeiner Teil]. 

§ B11 Veräußerung der versicherten Sache und deren 
Rechtsfolgen

1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang (Geschäftsü-
bergang)

 a) Wird die Gesamtheit der versicherten Sachen vom Ver-
sicherungsnehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt 
des Eigentumsüberganges (Geschäftsüberganges) an 
dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer 
seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich 
ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungs-
nehmers ein.

 b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, 
der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende 
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

 c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst 
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis er-
langt.

2 Kündigungsrechte

 a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Ver-
sicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der 
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausge-
übt wird.

 b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode zu kündigen.

  Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis 
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-
halb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausge-
übt wird.

 c)  Die Kündigung nach a) und b) muss in Schriftform er-
folgen. 

 d) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Ver-
äußerer allein für die Zahlung des Beitrages.

3 Anzeigepflichten

 a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer 
oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.

 b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, 
zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der 
Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer 
bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlos-
sen hätte. 

 c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt 
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat

§ B12 Kraftfahrzeug-Sonderbestimmungen

1 Versicherungsschutz

 a) Führt der Versicherungsnehmer oder Reiselagerbeglei-
ter versicherte Sachen oder ein Reiselager in einem 
Kraftfahrzeug mit, besteht nur Versicherungsschutz, 
wenn sich die versicherten Sachen oder das versicher-
te Reiselager in einem entsprechenden Kraftfahrzeug 

untergebracht sind und die Reise ausschließlich einem 
geschäftlichen Charakter entspricht. 

 b) Es besteht während der Reise Versicherungsschutz, 
wenn

 – die versicherten Sachen oder das versicherte Reise-
lager in verschlossenen Behältnissen im verriegelten 
Innenraum oder verschlossenen Kofferraum eines 
Kraftfahrzeuges untergebracht ist und

 – die versicherten Sachen oder das versicherte Rei-
selager im Falle einer Fahrunterbrechung (ohne 
Rücksicht auf deren Umstände oder Dauer) unun-
terbrochen beaufsichtigt wird.

  Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesen-
heit des Versicherungsnehmers oder Reiselagerbe-
gleiters oder einer von ihm beauftragten erwachse-
nen Vertrauensperson beim zu sichernden Objekt, 
nicht jedoch z. B. die Bewachung eines zur allge-
meinen Benutzung offen stehenden Platzes.

 c) Versicherungsschutz besteht bei Reisen innerhalb 
Deutschlands auch gegen Diebstahl und Einbruchdieb-
stahl aus unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen, 
aber nur, solange sich die im verschlossenen Behältnis 
befindlichen versicherten Sachen oder versicherte Rei-
selager in einem fest umschlossenen, durch Verschluss 
gesicherten und von außen nicht einsehbaren Koffer-
raum des allseits verschlossenen Kraftfahrzeuges befin-
den. 

2 Kein Versicherungsschutz 

 Kein Versicherungsschutz besteht in Kabrioletts, Kombis, 
Anhängern sowie in Packtaschen und Koffern von Motor-
rädern oder Fahrrädern. 

 Außerdem besteht kein Versicherungsschutz für Schäden 
gemäß Ziffer 1 c), die während der Nachtzeit (22:00 Uhr 
bis 6:00 Uhr) sowie 2 Stunden nach Verlassen des Kraftfahr-
zeuges eingetreten sind.

3 Höchsthaftungssummen (Entschädigungsgrenzen)

 Die im Kraftfahrzeug zurückgelassenen versicherten Sachen 
oder versicherte Reiselager sind nur bis zu der im Versiche-
rungsvertrag vereinbarten Entschädigungsgrenze versi-
chert. Sofern nichts anderes vereinbart wurde beträgt die 
Höchstentschädigung

 – 15.000 EUR, wenn der Kofferraum und sämtliche Türen 
durch serienmäßige Schlösser gesichert sind, 

 – 50.000 EUR, wenn der Kofferraum und sämtliche Türen 
mit Spezialsicherheitsschlössern verschlossen sind, 

 – 100.000 EUR, wenn das Kraftfahrzeug zusätzlich zu den 
vorangenannten Sicherungen mit einer Alarmanlage 
gesichert ist.

  Als Spezialsicherheitsschlösser (z. B. Auto-Punkt-Si-
cherung) im Sinne dieser Bestimmungen gelten nur 
Schlösser, die gegenüber den serienmäßig eingebauten 
Schlössern eine erhöhte Sicherheit bieten, insbesonde-
re das schnelle Überwinden des Schliessmechanismus 
mittels einfachen Stech- und Bohrwerkzeugen (wie z. B. 
Draht, Schraubenzieher, Akkubohrer etc.) verhindern.

4 Selbstbeteiligung

 Für Schäden, die dadurch entstehen, dass versicherte Sa-
chen oder das versicherte Reiselager aus dem unbeaufsich-
tigten Kraftfahrzeug entwendet werden, oder dadurch, 
dass das unbeaufsichtigte Kraftfahrzeug selbst entwendet 
wird, trägt der Versicherungsnehmer einen Selbstbehalt in 
Höhe von 20 % vom versicherten Schaden.

§ B13 Besondere Bestimmungen für den Reiselagerbe-
gleiter

1 Allgemeine Bestimmungen

 Der Reiselagerbegleiter hat bei allen seinen Handlungen die 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns dieses Geschäfts-
zweigs wahrzunehmen und zu berücksichtigen, dass ein 
besonderes Bedürfnis nach Sicherheit für die versicherten 
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Sachen besteht. Ist er an der Wahrung seiner Sorgfaltspflich-
ten durch plötzliche Erkrankung oder Unfall gehindert, so 
hat er nach Möglichkeit dem Versicherungsnehmer und 
dem Versicherer unverzüglich Mitteilung zu machen.

2 Besondere Bestimmungen

 a) Über den Bestand des Reiselagers ist ein durch Eintra-
gung der Zu- und Abgänge ständig auf dem Laufenden 
zu haltendes Wertverzeichnis zu führen, aus dem der 
Gesamtwert nachgewiesen werden kann. Das Wertver-
zeichnis oder eine Abschrift desselben ist auf die Reise 
mitzunehmen und getrennt vom Reiselager aufzube-
wahren.

 b) Aufbewahrung des Reiselagers

  Die Reiselagerbehältnisse dürfen nur ordnungsgemäß 
verschlossen aufbewahrt werden.

 – In den Wohn- oder Geschäftsräumen des Reisela-
gerbegleiters:

  Für die Aufbewahrung gelten die Verschlussvor-
schriften des Versicherungsvertrages, über die der 
Reiselagerbegleiter separat durch den Versicherungs-
nehmer unterrichtet wird. Verschlechterung oder 
Beseitigung vorhandener Sicherungen sind dem 
Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

 – In Hotels oder anderen Beherbergungsstätten:

  Die Auswahl der Hotels oder anderer Beherber-
gungsstätten ist nach Lage, Standard, Gebäude-
beschaffenheit, Publikum und Aufbewahrungs-
möglichkeiten für versicherte Sachen sorgfältig 
vorzunehmen.

  Während des Aufenthaltes ist das Reiselager gegen 
Einliefe rungsschein in Hotelaufbewahrung zu ge-
ben.

  Nur wenn eine derartige Hotelaufbewahrung nicht 
möglich ist, kann das Reiselager im verschlossenen 
Schrank des Hotelzimmers untergebracht werden. 
Im verschlossenen Schrank darf das Reiselager un-
beaufsichtigt höchstens 2 Stunden zurückgelassen 
werden.

  Ist innerhalb des Hotelzimmers ein Verschluss nicht 
möglich, muss das Reiselager ständig beaufsichtigt 
werden. Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige 
Anwesenheit des Versicherungsnehmers oder Rei-
selagerbegleiters im Hotelzimmer.

  Beim Verlassen des Hotelzimmers sind sämtliche 
Türen und Fenster zu verschließen. Der Zimmer-
schlüssel ist sorgfältig aufzubewahren. Wenn mög-
lich, sollte der Schlüssel auch beim Verlassen des 
Hotels nicht beim Portier abgegeben werden. Ist ei-
ne Mitnahme des Zimmerschlüssels nicht möglich, 
muss dieser dem zuständigen Personal übergeben 
werden. Ein einfaches Niederlegen an der Rezepti-
on ist nicht zulässig.

 – Bei Kunden:

  Bei Kunden darf das Reiselager nicht hinterlassen 
werden.

 – Bei Kreditinstituten und amtlichen Aufbewahrungs-
stellen:

  Aufbewahrung nur gegen Mietbestätigung oder 
Übergabe gegen Empfangsschein.

 – Auf Messen und Ausstellungen (soweit mitversi-
chert):

  Nach Beendigung der täglichen Ausstellungszeit ist 
das Rei selager, in seinen Behältnissen verschlossen, 
in eigenen, ab geschlossenen Messe- und Ausstel-
lungsräumen (hierunter sind keine Stände zu ver-
stehen) aufzubewahren.

  Stehen eigene Messe- bzw. Ausstellungsräume nicht 
zur Ver fügung, so ist das Reiselager unter anderem 
sicheren Ver schluss zu halten (z. B. im Hotel, im 
besonderen Aufbewahrungsraum der Messe bzw. 
Ausstellung).

  Bei Unterbringung des Reiselagers in verschlossenen 
Be hältnissen im Ausstellungsstand oder in allgemei-
nen Aus stellungsräumen nach Schluss der täglichen 
Ausstellungszeit besteht Versicherungsschutz nur 
dann, wenn hierüber eine besondere Vereinbarung 
mit dem Versicherer schriftlich getroffen wurde.

 – Mitführen des Reiselagers

  Das Reiselager ist auf allen Geschäftsreisen oder -
gängen (ins besondere in öffentlichen Verkehrsmit-
teln), einschließlich aller notwendigen Aufenthalte 
sicher verwahrt mitzuführen. Sicher verwahrt sind 
die Sachen, wenn sie ununterbrochen von dem 
Versicherungsnehmer oder Reiselagerbegleiter per-
sönlich und unmittelbar beaufsichtigt werden.

  – Im Kraftfahrzeug:

    Für das Mitführen von Reiselagern im eigenen 
bzw. geschäftlich überlassenen Kraftfahrzeug 
gelten die Kraftfahrzeug-Sonderbestimmun-
gen gemäß § B12, über die der Reiselagerbe-
gleiter durch den Versicherungsnehmer ge-
sondert unterrichtet wird.

  – Im Flugzeug:

    Wird das Reiselager im Flugzeug mitgeführt, so 
muss es in verschlossenen Behältnissen in der 
Flugzeugkabine als nor males Handgepäck oder 
auf einem gesondert gebuchten Nachbarsitz-
platz befördert und ununterbrochen von dem 
Versicherungsnehmer oder Reiselagerbegleiter 
persönlich und unmittelbar beaufsichtigt wer-
den.

    Soweit dies nicht möglich ist, ist das Reiselager 
als Luftfrachtsendung*) mit folgenden Maxima 
aufzugeben:

Maximum je 
Versandstück

im inner-
deutschen 
Verkehr

im Aus-
landsverkehr 
(soweit zugel-
assen)

EUR EUR
–  mit einem deklarierten 

Beförderungswert in 
voller Höhe 100.000 50.000

–  mit einem deklarierten 
Beföderungswert von 
50 EUR je angefan-
genes kg, mindestens 
aber 500 EUR 50.000 25.000

–  ohne deklarierten
Beförderungswert 10.000 5.000

  – Durch Träger:

    Wird das Reiselager amtlichen Gepäckträgern, 
öffentlichen Dienstleuten, Hoteldienern oder 
dem Reiselagerbegleiter bekannten Personen 
zur Beförderung übergeben, dann muss der 
Reiselagerbegleiter die ordentliche Ausführung 
des Transportes persönlich überwachen.

  – Bei Zollrevisionen:

    Der Reiselagerbegleiter muss die Prüfung des 
Reiselagers persönlich und ununterbrochen 
überwachen.

 – Versendungen

  Versendungen des Reiselagers oder Teile davon sind 
nur bei besonderer Vereinbarung von Versandarten 
und Maxima versichert.

*)  Im Luftfrachtbrief muss die Inhaltsangabe der Sendung erfolgen, aus der er-
kennbar ist, dass es sich um wertvolle Fracht (valuable Cargo) handelt
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Identität des Versicherers

Name: AachenMünchener Versicherung AG
Anschrift: AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen
Handelsregister: Registergericht Aachen – HR B 1043
Vorsitzender des Aufsichtsrat: Dietmar Meister

Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

AachenMünchener Versicherung AG
AachenMünchener-Platz 1
52064 Aachen

vertreten durch den Vorstand: Michael Westkamp, Vorsitzender; 
Johannes Booms, Ulrich Rieger, Thomas Sänger

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die AachenMünchener Versicherung AG betreibt alle Arten der 
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen 
Versicherungen aufgeführten Versicherungsbedingungen und Klau-
seln, die in den entsprechenden Registern dieser Produktmappe 
enthalten sind:

• Reise- und Warenlager-Versicherung

 Allgemeine Bedingungen für die Reise- und Warenlager-Versi-
cherung (AVB Reise- und Warenlager 2008)

Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung unserer Leistung

In der Produktmappe erfahren Sie Näheres über Art und Umfang 
der jeweiligen Versicherung.

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Lei-
stungspflicht erbringen wir die im jeweiligen Versicherungsvertrag 
für diesen Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung 
unserer Leistungen sind in den maßgeblichen Versicherungsbedin-
gungen und Klauseln geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Verträge einschließlich aller 
Bestandteile wie z. B. gesetzliche Versicherungsteuern oder Raten-
zahlungszuschlag ergibt sich aus dem Antrag. 

Zahlung, Erfüllung und Zahlweise der Beiträge

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungs-
schutzes, fällig.

Wann Sie die Folgebeiträge zu zahlen haben, richtet sich nach der 
im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jährlich). Ist 
die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, sorgen 
Sie bitte für entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzei-
tig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann 
und einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen wird.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als er-
ster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Es gelten 
die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen 
als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate 

ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung 
fällig wird.

Bei halbjährlicher Zahlweise beträgt der Ratenzuschlag 3 %, bei 
vierteljährlicher Zahlweise 5 % und bei monatlicher Zahlweise 7 %. 
Monatliche Zahlung setzt eine zu unseren Gunsten erteilte Einzugs-
ermächtigung voraus. Entfällt diese Voraussetzung nachträglich, 
gilt vierteljährliche Zahlweise vereinbart.

Nähere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen des jeweils gewählten Produktes zu 
finden.

Gültigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen 

Die Informationen dieser Produktmappe einschließlich der im An-
trag genannten Beiträge behalten für die Dauer von drei Monaten 
nach ihrer Aushändigung Gültigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang 
des Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeerklä-
rung durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; 
Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. Innerhalb dieser Frist 
können wir Ihren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen 
innerhalb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Eine ausführliche Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht 
finden Sie im Antrag. 

Beendigung des Vertrages, Kündigungsmöglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kündigen. Verträge von mindestens einjähriger 
Dauer verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer 
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch ei-
nen Vertragspartner gekündigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit von 
mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten 
oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. 

Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem 
jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Schriftform zu-
gegangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekündigt werden, insbesondere 

• im Versicherungsfall

• bei Eigentumswechsel 

• bei Obliegenheitsverletzung

Darüber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungs-
bedingungen.

Anwendbares Recht 

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhält-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Verwendete Sprache 

Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher 
Sprache.

FK 716-IVN  0710
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Außergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren

Aufsichtsbehörde

Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um Ihre Ver si cherungs-
angelegenheiten kümmern. Kommt es aber doch einmal zu Mei-
nungsverschiedenheiten, so können Sie Ihre Beschwerde an die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versiche-
rungen – Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

richten.

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon 
unberührt.
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Vorbemerkung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 

elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 

Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; 

auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-

schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen 

Verfah ren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer 

Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. 

Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung  zulässig, wenn das 

BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der 

Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung 

und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung 

eines Vertragsver hältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensver-

hältnisses geschieht oder soweit es zur  Wahrung berechtigter Inte-

ressen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der 

Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen 

an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenab-

wägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die 

Daten verarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Einwilli-

gungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt 

über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet je-

doch —  außer in der Lebens- und Unfallversicherung — schon mit 

Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen Wider-

ruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt. 

Wird die Einwilli gungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise 

ge strichen kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz 

Wider ruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung 

kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten ge-

setzlich zuläs sigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, 

erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim 

Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis 

des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, 

Kran ken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher 

in der Produktmappe auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel 

enthalten.

Beispiele für Datenverarbeitung und -nutzung

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 

Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

1 Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer

 Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig 

sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 

Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie 

Kundennum mer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versi-

cherungsdauer, Bei trag, Bankverbindung sowie erforderlichen-

falls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sach-

verständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem 

Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und 

ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten 

Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerk-

statt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebens-

versicherung den Auszahlungsbetrag (Lei stungsdaten).

2 Datenübermittlung an Rückversicherer

 Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer 

stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken 

achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken 

an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer 

benötigen ebenfalls ent sprechende versicherungstechnische 

 Angaben von uns, wie Versiche rungsnummer, Beitrag, Art des 

Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlages 

sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer 

bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden Ihnen 

auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.

 In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer 

Rück ver sicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten über-

geben.

3 Datenübermittlung und Datenspeicherung bei der Generali  

Deutschland Schadenmanagement GmbH

 Um die Schadenbearbeitung möglichst schnell, effektiv und kos -

ten günstig zu gestalten, hat die Generali Deutschland Gruppe 

eine Schadenmanagementgesellschaft gegründet, die kon-

zernweit als eigen ständige Tochtergesellschaft für bestimmte 

Versicherer der Generali Deutschland Gruppe tätig wird. Dies 

sind derzeit die AachenMünchener Versicherung AG sowie die 

Generali Versicherung AG.

 Die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH übernimmt 

in unserem Auftrag die Bearbeitung von Groß- und  Spezialschäden 

auf dem Gebiet der Schaden-, Unfall-, Haftpflicht- und Kfz-Versi-

cherung. Zu diesen Zwecken benötigt die Generali Deutschland 

Schadenmangement GmbH Ihre Vertrags- und Schadendaten. 

Dazu gehören beispielsweise Ihre Angaben im Antrag, auch Ge-

sundheitsdaten, insbesondere in der Unfallversicherung, versiche-

rungstechnische Daten wie Vertragslaufzeit, Versicherungssumme 

oder Bankverbindung sowie erforderlichenfalls Angaben eines 

Dritten, z. B. eines Vermittlers, Sachverständigen oder eines Arztes 

(u. a. Behandlungsberichte).

 Die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH ist ver-

pflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicher zu stellen, 

einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit 

den  Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwie-

genheit zu beachten.

4 Datenübermittlung an andere Versicherer

 Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei 

Antrag stellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 

Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Scha-

denabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören 

z. B. frühere Krank heiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen 

über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehen-

de, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch 

zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Ver-

sicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen 

zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich 

sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entspre-

chende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. Auch sonst bedarf 

es in bestimmten Fällen (Mehrfachversicherungen, gesetzlicher 

Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Aus-

tausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. 

Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name 

und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes 

und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe 

und Schadentag.

5 Zentrale Hinweissysteme

 Bei Prüfung eines Antrages oder eines Schadens kann es not-

wendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des 

Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmiss-

brauch, Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an an-

dere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen 

anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim Ge-

samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. und 

beim Verband der privaten Krankenversicherung e. V. zentrale 

Hinweissysteme.

TA 13  0109

Merkblatt zur Datenverarbeitung



25

 Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung er-

folgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt 

werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt 

sind.

Bei spiele:

 Allgemeine Haftpflichtversicherung

 –  Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, 

bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.

 Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

 Kfz-Versicherer

 –  Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen 

sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versiche-

rungsmissbrauchs besteht.

 Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

 Lebensversicherer

 –  Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. 

Annahme mit Beitragszuschlag,

 –  aus versicherungsmedizinischen Gründen,

 –  aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer,

 –  wegen verweigerter Nachuntersuchung.

 Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung sei-

tens des Versicherers; Ablehnung des Vertrages seitens des 

Versicherungsneh mers wegen geforderter Beitragszuschläge.

 Zweck: Risikoprüfung.

 Rechtsschutzversicherer

 –  vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Ver-

tragsablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versi-

cherungsfällen innerhalb von 12 Monaten,

 –  Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versi-

cherer nach mindestens 3 Versicherungsfällen innerhalb von 

36 Monaten,

 –  vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Ver-

tragsablauf bei konkret begründetem Verdacht einer betrüge-

rischen Inanspruchnahme der Versicherung.

 Zweck:  Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der 

Antragstellung.

 Sachversicherer

 –  Aufnahme von Schäden und Personen, wenn  Brandstiftung 

vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versi che-

rungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte 

Scha densummen erreicht sind.

 Zweck:  Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren 

Missbrauchs.

 Transportversicherer

 –  Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmiss-

brauchs) Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckver-

sicherung.

 Zweck:  Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungs-

missbrauch.

 Unfallversicherer

 –  Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzei-

gepflicht,

 –  Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverlet-

zung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder 

von Unfallfolgen,

 –  außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leis-

tungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung.

 Zweck:  Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmiss-

brauch.

6 Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe

 Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sach-

ver si cherung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, 

Bau sparen, Kapitalanlagen) werden durch rechtlich  selbstständige 

Un ternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden 

Versiche rungsschutz und Finanzservice anbieten zu können,  arbeiten 

die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen  zusammen.

 Zur Kostenersparnis können dabei einzelne Bereiche zentralisiert 

wer den, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So kann z. B. 

Ihre Adresse nur einmal gespeichert werden, auch wenn Sie Ver-

träge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen. 

Dies gilt auch für Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, 

ggf. Ihr Geburtsdatum, Ihre Kontonummer und Bankleitzahl, d. h., 

dass Ihre allgemeinen Antrags-, Ver trags- und Leistungsdaten in 

einer zentralen Datensammlung geführt werden können.

 Dabei sind die sogenannten Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, 

Kunden num mer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträ-

ge) von allen Un ternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise 

kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefo-

nischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. 

Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen 

 korrekt verbucht werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Ver-

trags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versiche-

rungsunternehmen der Gruppe abfrag bar.

 Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des 

jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet 

werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, 

bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu be-

achten sind. Branchenspezifi sche Daten – wie z. B. Gesundheits- 

oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher 

Verfügung der jeweiligen Unternehmen. Unserer Unternehmens-

gruppe gehören zurzeit u. a. folgende Unterneh men an:

 AachenMünchener Lebensversicherung AG

 AachenMünchener Versicherung AG

 Advocard Rechtsschutzversicherung AG

 Generali Deutschland Pensionsfonds AG

 Generali Deutschland Pensionskasse AG

 Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH

 Generali Deutschland Services GmbH

 Generali Deutschland Informatik Services GmbH

 AMPAS GmbH

 Central Krankenversicherung AG

 Cosmos Lebensversicherungs-AG

 Cosmos Versicherung AG

 Deutsche Bausparkasse Badenia AG

 Dialog Lebensversicherungs-AG

 ENVIVAS Krankenversicherung AG

 Generali Lebensversicherung AG

 Generali Versicherung AG

 Pensor Pensionsfonds AG

 Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Ver-

mittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in 

weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite,  Bausparverträge, 

Kapitalanlagen) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapital-

anlagegesellschaften sowie anderen Versicherern außerhalb der 

Gruppe zusammen. Zurzeit kooperieren wir u. a. mit:

 Allgemeine Kredit Coface Holding AG

 Generali Deutschland Finanzdienstleistung GmbH

 ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH

 COMINVEST Asset Management GmbH

 Commerzbank AG

 Commerz Grundbesitz-Investment-Gesellschaft mbH

 EA Einsatzbetreuungs- und Auslandsdienste GmbH

 Europ Assistance Services GmbH

 Europ Assistance Versicherungs-AG

 Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH

 Generali Investments Luxembourg S.A.

 Uelzener Allgemeine Versicherung a. G.

 Victoria Versicherung Aktiengesellschaft

 Die Einbeziehung von weiteren unterschiedlichen Kooperations-

partnern je nach Einzelfall erfolgt über die

 AachenMünchener Versicherungsvermittlungs GmbH.

 Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Ver mitt-

lung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so ge-

wonnenen Kunden. So vermitteln z. B. die genannten Kredit institute 

im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung  Versicherungen 
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als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungs produkten. 

Für die Datenverarbei tung der vermittelnden Stelle gelten die fol-

genden Ausführungen unter Punkt 7.

7 Betreuung durch Vermittler

 In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des 

sonsti gen Dienstleistungsangebots unserer  Unternehmensgruppe 

bzw. un serer Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer 

Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in  sonstigen 

Finanzdienst leistungen berät. Vermittler in diesem Sinn sind 

 neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften  sowie im 

Rahmen der Zusammenar beit bei Finanzdienstleistungen auch 

Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlagegesellschaften und 

andere. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, 

erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Be-

treuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, 

Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versiche rungsnummer, Bei-

träge, Art des Versi cherungsschutzes und des Risikos, Zahl der 

Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungs leistungen sowie 

von unseren Partnerunter nehmen Angaben über andere finanzi-

elle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bauspar-

vertrages. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen 

in der Personenversicherung können an den zuständigen Ver-

mittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Ver-

mittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezo genen 

Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des 

 Kunden. Auch werden Sie von uns über Änderungen der kunden-

relevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und 

vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine 

besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis 

und Datengeheim nis) zu beachten.

 Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. 

Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündi-

gung des Vermittlervertrages), regelt das Unternehmen Ihre Betreu-

ung neu; Sie werden hierüber informiert.

 Die Vermittlung erfolgt u. a. über die:

 Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG (ab 01.01.2008)

 Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG

 FVD Gesellschaft für Finanzplanung und Vermögensberatung 

Deutschland mbH

8 Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte

 Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz 

neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf 

Auskunft, sowie unter bestimmten Voraussetzungen, ein Recht 

auf Berichtigung, Sper rung oder Löschung Ihrer in einer Datei 

gespeicherten Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und 

Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Da-

tenschutzbeauftragten Ihres Versi cherers. Richten Sie auch ein 

etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder 

Löschung wegen der beim Rückversiche rer gespeicherten Daten 

stets an Ihren Versicherer.
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